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Antrag
der Abg. Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Soziales und Integration

Ehrenamtliches Wirken der Grünen Damen und Herren 
der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e. V. in 
Baden-Württemberg

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Informationen ihr über die Initiative der Grünen Damen und Herren in 
Baden-Württemberg vorliegen, insbesondere zu Standorten, Anzahl der Mitwir-
kenden je Standort und Aufgabengebiete je Standort;

2.		welche	Informationen	ihr	über	die	fachlichen	Qualifikationsanforderungen	der	
bei Initiativen wie den Grünen Damen und Herren tätigen Ehrenamtlichen vor-
liegen;

3.  welche Informationen ihr über die Nachwuchssituation bei den Grünen Damen 
und Herren vorliegen;

4.  wie sie die Arbeit Freiwilliger in ehrenamtlichen Projekten und Vereinen wie 
den Grünen Damen und Herren bewertet, insbesondere mit Blick auf ihre Ent-
lastungsfunktion in Zeiten des Fachkräftemangels;

5.  wie die rechtliche Stellung der Ehrenamtlichen innerhalb der Betriebe, in denen 
sie tätig sind, ist;

6.  inwieweit sie ehrenamtliche Initiativen wie z. B. die Grünen Damen und Herren 
in	der	Kranken-	und	Altenpflege	unterstützt;
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7.  inwieweit sie vorhat, eine Förderung ehrenamtlicher Initiativen wie z. B. der 
Grünen Damen und Herren einzuführen bzw. auszuweiten.

19. 03. 2019

Haußmann, Dr. Schweickert, Dr. Rülke, 
Hoher, Reich-Gutjahr, Karrais, Keck, Dr. Goll FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Grünen Damen und Herren der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e. V. 
sind professionell arbeitende Laien, die ehrenamtlich und verantwortungsvoll 
Wünsche von Patienten in Krankenhäusern und Bewohnern von Altenheimen er-
füllen. Ziel des Antrags ist zu ermitteln, ob und in welcher Weise diese ehrenamtli-
chen Helfer unterstützt und gefördert werden oder werden könnten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. April 2019 Nr. 24 - 0141.5-016/5946 nimmt das Ministeri-
um für Soziales und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Informationen ihr über die Initiative der Grünen Damen und Herren in 
Baden-Württemberg vorliegen, insbesondere zu Standorten, Anzahl der Mitwir-
kenden je Standort und Aufgabengebiete je Standort;

Der Landesregierung ist bekannt, dass die Initiativen der Grünen Damen und 
Herren sowie auch weitere ähnliche Initiativen in zahlreichen Krankenhäusern 
und anderen Einrichtungen in Baden-Württemberg tätig sind. Der Dachver-
band der Grünen Damen und Herren, die Evangelische Krankenhaus-Hilfe e. V. 
(eKH), stellt auf seiner Website https://www.ekh-deutschland.de/ Informationen 
zu den Standorten und der Zahl der Engagierten zur Verfügung. Danach waren  
Anfang 2019 bundesweit 7.646 Ehrenamtliche im Rahmen der eKH tätig, verteilt 
auf 133 Altenhilfe-Einrichtungen, 396 Krankenhäuser und 2 ambulante Besuchs-
gruppen. Eine Aufstellung mit Einrichtungen in Baden-Württemberg, in denen 
Grüne Damen und Herren aktiv sind, ist beigefügt (s. Anlage).

Typische Tätigkeiten der Grünen Damen und Herren sind beispielsweise die Hilfe 
bei der Aufnahme sowie Begleit- und Lotsendienste. Außerdem besuchen die Eh-
renamtlichen die Patientinnen und Patienten in ihren Zimmern, bieten ihre Hilfe 
bei kleinen Botengängen an oder bringen ihnen eine Auswahl an Büchern aus der 
Bibliothek aufs Zimmer. Außerdem wird viel mit den Patientinnen und Patienten 
sowie deren Angehörigen gesprochen. Genaue Informationen über die Anzahl der 
Mitwirkenden je Standort und Aufgabengebiete je Standort liegen der Landesre-
gierung nicht vor.

2.		welche	Informationen	ihr	über	die	fachlichen	Qualifikationsanforderungen	der	
bei Initiativen wie den Grünen Damen und Herren tätigen Ehrenamtlichen vor-
liegen; 

In	der	Veröffentlichung	des	Dachverbands	werden	 folgende	Anforderungen	 for-
muliert:
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• Mindestalter 18 Jahre 
• Kontaktfreudigkeit und Freundlichkeit 
• Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung
• Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit
• Psychische und physische Belastbarkeit 
• Teamfähigkeit 

Die wöchentliche Verfügbarkeit der Ehrenamtlichen sollte 4 bis 5 Stunden umfas-
sen.

3.  welche Informationen ihr über die Nachwuchssituation bei den Grünen Damen 
und Herren vorliegen;

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor.

4.  wie sie die Arbeit Freiwilliger in ehrenamtlichen Projekten und Vereinen wie 
den Grünen Damen und Herren bewertet, insbesondere mit Blick auf ihre Ent-
lastungsfunktion in Zeiten des Fachkräftemangels;

Die Landesregierung schätzt das freiwillige Engagement aller Menschen in unse-
rem Land grundsätzlich als einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und zur Demokratie. Engagement ist immer auch Ausdruck des Wun-
sches, die Gesellschaft durch eigenes Tun mitzugestalten und sich einzubringen. 
Das Engagement der Grünen Damen und Herren sowie von vergleichbaren Initia-
tiven ist dabei Ausdruck einer Solidarität mit Mitmenschen in Krankheitssituatio-
nen,	die	einen	sehr	positiven	Effekt	auf	das	soziale	Klima	in	unserer	Gesellschaft	
hat. Auch die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) teilt 
mit, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen im Krankenhaus (z. B. „Grüne Damen und 
Herren“, Besuchsdienste und Patientenbegleitdienste) von den Krankenhäusern im 
Land sehr geschätzt wird. 

Der besondere Wert der Arbeit der Engagierten liegt darin, dass sie Aufgaben über-
nehmen,	die	nicht	in	das	Aufgabenspektrum	der	Pflegefachkräfte	fallen.	Angebote	
auf freiwilliger Basis mit ehrenamtlichen Kräften können stets nur eine Ergän-
zungsfunktion, nicht aber eine Entlastungsfunktion im Sinne einer Übernahme von 
Aufgaben der Hauptamtlichen durch die Ehrenamtlichen haben. Ordnungs- oder 
leistungsrechtlich	 verpflichtend	 zu	 erbringende	 Leistungen	 der	 Träger	 können	
durch freiwillige Leistungen nicht ersetzt werden.

Die Ehrenamtlichen helfen den Patientinnen und Patienten und ihren Angehöri-
gen in ihrer besonderen und teilweise schwierigen Lebenssituation. Ein gewisser 
Entlastungseffekt	für	die	Fachkräfte	kann	indirekt	dadurch	entstehen,	dass	sich	die	
Patientinnen	und	Patienten	im	Krankenhaus	bzw.	dem	Pflegeheim	wohler	fühlen	
und Ansprechpersonen für ihre Fragen und Probleme haben. Die Ehrenamtlichen 
können gegebenenfalls auch den Kontakt zu den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vermitteln.

5.  wie die rechtliche Stellung der Ehrenamtlichen innerhalb der Betriebe, in denen 
sie tätig sind, ist;

Die BWKG teilt mit, dass die Ehrenamtlichen in den Krankenhäusern meist Mitglie-
der eines Vereins sind (z. B. Evangelische Krankenhaus- und Altenheimhilfe e. V.  
[EKH], Christliche Krankenhaushilfe [CKH], Ökumenische Krankenhaushilfe 
[ÖKH], Malteser Hilfsdienst e. V.). Diese engagieren sich nicht nur in kirchli-
chen,	sondern	auch	 in	sehr	vielen	öffentlichen,	 freigemeinnützigen	und	privaten	
Krankenhäusern. Meist organisieren die Ehrenamtlichen ihre Gruppe im Kranken-
haus selbst. Die Abstimmung mit dem Krankenhaus erfolgt üblicherweise über 
die	 Pflegedienstleitung	 oder	 über	 die	 Stationsleitungen.	 Die	 Gruppenmitglieder	
treffen	sich	regelmäßig	zum	Gedankenaustausch.	Außerdem	werden	Fortbildungs-
veranstaltungen	angeboten.	Die	Ehrenamtlichen	unterliegen	der	Schweigepflicht	
wie alle anderen Krankenhausmitarbeitenden. Sie werden über die entsprechende 
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Berufsgenossenschaft gegen Unfall versichert (entweder über das Krankenhaus 
oder ihren jeweiligen Verein). Die Krankenhäuser bieten den Ehrenamtlichen Haft-
pflichtversicherung,	 Unterstützung	 bei	 der	 Weiterbildung,	 Räumlichkeiten	 und	
Dienstkleidung.	Häufig	erhalten	die	Grünen	Damen	und	Herren	eine	Aufwands-
entschädigung in Form von Fahrtkostenerstattungen und einer Mahlzeit während 
ihres Einsatzes.

6.  inwieweit sie ehrenamtliche Initiativen wie z. B. die Grünen Damen und Herren 
in	der	Kranken-	und	Altenpflege	unterstützt;

7.  inwieweit sie vorhat, eine Förderung ehrenamtlicher Initiativen wie z. B. der 
Grünen Damen und Herren einzuführen bzw. auszuweiten.

Die Fragen 6. und 7. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Ehrenamtliche Initiativen in der Kranken- und Altenhilfe erhalten keine dauerhafte 
oder	institutionelle	finanzielle	Förderung	vonseiten	der	Landesregierung.	Bei	pas-
senden Förderprogrammen ist es allerdings möglich, dass sich entsprechende Initi-
ativen um eine Projektförderung bewerben. So wird beispielsweise im Rahmen des 
Programms „Engagiert in BW“ ein Projekt am Diakonie-Klinikum Schwäbisch 
Hall gefördert. Bei diesem Projekt geht es darum, Ehrenamtliche zu gewinnen und 
zu schulen, die stationäre Patientinnen und Patienten betreuen, die von Demenz 
betroffen	sind	und/oder	unter	akuter	Verwirrtheit	leiden.	Mit	dem	Förderprogramm	
„Engagiert in BW“ sollen die strategischen Ziele der Engagementstrategie Baden-
Württemberg weiterverfolgt werden. Dabei geht es unter anderem auch um die 
Gewinnung neuer Engagierter – insbesondere aus bisher im Engagement unter-
repräsentierten	Gruppen	–	sowie	um	die	Qualifizierung	im	Engagement.	Da	das	
beantragte Projekt interessante Ansätze zum Erreichen dieser Ziele aufgezeigt hat, 
konnte es in die Förderung aufgenommen werden.

Die Kosten für Versicherungen, Weiterbildungen, Räumlichkeiten, Dienstklei-
dung sowie von Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen werden nach 
Kenntnis	der	Landesregierung	weitgehend	von	den	Krankenhäusern	oder	Pflege-
einrichtungen übernommen. Eine Ausweitung der Fördermöglichkeiten ist nicht 
beabsichtigt.

Lucha
Minister für Soziales 
und Integration
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